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ANFRAGE BEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Haigermoser und Genossen vom 12. Juli 1988, 

Nr. 2476/J-NR/88, uLärmerregung durch ver

alterte Charterflugzeugen 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Eingangs möchte ich anmerken, daß ein höheres Flugverkehrs

aufkommen auf einem Flughafen nicht unbedingt mit einer 

höheren Lärmbelastung fUr die Umgebung verbunden sein muß. 

Dies ~st besonders deutlich am Beispiel des Flughafens Wien, 

dem verkehrsstärksten Flughafen österreichs, zu erkennen: 

Der Halter des Flughafens Wien wurde verpflichtet, von einer 

hiefUr autorisierten Stelle jährlich ein Fluglärmgutachten 

erstellen zu lassen. FUr das Jahr 1987 zeigte dieses Gut

achten, daß trotz eines um 4 % gestiegenen Verkeh~saufkommens 

die Belastung der Umgebung durch Fluglärm geringer wurde. 

Dies ist darauf zurUckzufUhren. daß sich der Anteil von 

alten, nicht lärmzertifizierten Flugzeugen von 9 % im Jahr 

1986 auf 5 I im Jahr 1987 verringerte und zugleich ,der Anteil 

lärmarmer Jets (das sind solche, die den Lärmgrenzwerten des 

Abschnittes 11 D der Zivilluftfahrzeug-Lärmzulässigkeitsver

ordnung bzw. des Anhanges 16, Kapitel 3 zum Abkommen Uber die 

Internationale Zivilluftfahrt entsprechen) von 39 % im Jahr 

1986 auf 48 % im Jahr 1987 gestiegen ist. 
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Auch für den Flughafen Salzburg - er liegt im Verkehrsauf

kommen hinter Wien-Schwechat an zweiter Stelle - wurde ein 

Lärmgutachten in Auftrag gegeben. mit dessen Fertigstellung 

demnächst gerechnet werden kann. Ich gehe jedoch davon aus. 

daß auch in Salzburg durch den vermehrten Einsatz moderner 

lärmarmer Flugzeuge und die äußerst geringe Anzahl von nicht 

lärmzertifizierten Flugzeugen (derzeit nur mehr 2%) trotz des 

gestiegenen Verkehrsaufkommens die Lärmemissionen zurückge

gangen sind. 

Darüberhinaus bin ich der Ansicht. daß mit der Zivilluftfahr

zeug-Lärmzulässigkeitsverordnung ZLZV 1986. BGBl.Nr. 700/1986 

ein sehr taugliches Instrument zur Verfügung steht. um die 

Lärmentwicklung aus dem Luftverkehr einzudämmen bzw. in 

Grenzen zu halten. 

Es ist auch nicht beabsichtigt. über die in der Zivilluft

fahrzeug-Lärmzulässigkeitsverordnung vorgesehenen Termine 

hinaus Ausnahmebewiligungen für die Verwendung von nicht 

lärmzertifizierten Flugzeugen in österreich zu erteilen. 
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